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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Satzung 
über die Zugangsfreiheit zu digitalen Diensten 

und zur Plattformregulierung gemäß § 53 
Rundfunkstaatsvertrag

Vom 9. September 2016

Aufgrund §  53 des Staatsvertrages für Rundfunk und 
 Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV) vom 31. Au-
gust 1991 in der Fassung des 18. Rundfunkänderungs-
staatsvertrages vom 9. bis 28. September 2015 hat die 
Landesanstalt für Medien NRW auf Empfehlung der 
Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) vom 
26.  April 2016 unter Einbeziehung der Gremienvor-
sitzendenkonferenz (GVK) vom 14. Juni 2016 in ihrer 
Sitzung am 9. September 2016 folgende Satzung be-
schlossen.

Inhalt

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck, Anwendungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Verpfl ichtete, Berechtigte

§ 4 Allgemeine Anforderungen

ZWEITER ABSCHNITT
Verfahrensgrundsätze

§ 5 Anzeige- und Offenlegungspfl ichten

§ 6 Auskunftspfl icht

§ 7  Feststellung der Anforderungen nach §§  51b, 52, 
52a bis d RStV

§ 8 Beschwerde

§ 9 Abstimmung mit anderen Institutionen

§ 10 Örtlich zuständige Landesmedienanstalt

§ 11 ZAK, GVK

§ 11a Transparenz

DRITTER ABSCHNITT
Zuweisung drahtloser Übertragungskapazitäten

§ 12 Grundsatz

§ 13 Auswahlverfahren

VIERTER ABSCHNITT
Besondere Plattform- und Zugangsregelungen

§ 14  Zugang zu technischen Plattformen nach §  52c 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 RStV

§ 15  Zugang zu Benutzeroberfl ächen nach § 52c Abs. 1 
Nr. 3 RStV

§ 16 Bündelung und Vermarktung

§ 17  Ausgestaltung von Entgelten und Tarifen nach 
§ 52d RStV

§ 17a  Veränderungs- und Vermarktungsverbot nach 
§ 52a Abs. 3 RStV

FÜNFTER ABSCHNITT
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18  Bericht über die Entwicklung des digitalen Zu-
gangs; Evaluierung

§ 19 In-Kraft-Treten

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck, Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt gemäß § 53 Rundfunkstaatsver-
trag (RStV) Einzelheiten zur inhaltlichen und verfah-
rensmäßigen Konkretisierung der gesetzlichen Vorschrif-
ten des fünften Abschnitts des RStV über

1.   die Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitä-
ten an private Anbieter (§ 51a RStV),

2.   die Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen (§ 51b 
RStV) und

3.  Plattformen (§§ 52 bis 52f RStV).

Sie dient der positiven Sicherung der Meinungsvielfalt 
(Angebots- und Anbietervielfalt).

(2) Unbeschadet § 52 Abs. 1 Satz 2 RStV gelten die Vor-
schriften dieser Satzung nicht für

1.   Plattformen in offenen Netzen, soweit diese dort nicht 
über eine marktbeherrschende Stellung in entspre-
chender Anwendung von § 18 GWB verfügen. Offene 
Netze sind diejenigen Übertragungskapazitäten in-
nerhalb dieser Netze, die dadurch gekennzeichnet 
sind, dass keine Vorauswahl durch einen Plattforman-
bieter erfolgt, so dass Anbieter von Rundfunk und 
vergleichbaren Telemedien ihre Angebote unmittelbar 
bereitstellen können.

2.   die unveränderte Weiterleitung eines Gesamtange-
botes, das selbst ein Plattformangebot im Sinne von 
§ 2 Abs. 2 Nr. 13 RStV darstellt.

3.   Netze, deren Bedeutung für die öffentliche Meinungs-
bildung für den Empfängerkreis als gering einzustu-
fen ist. Dies ist in der Regel bei drahtgebundenen 
Netzen mit durchschnittlich weniger als 10.000 ange-
schlossenen Wohneinheiten und drahtlosen Netzen 
mit durchschnittlich weniger als 20.000 Nutzern an-
zunehmen. Dabei werden alle einem Betreiber zure-
chenbaren Netze zusammengefasst betrachtet.

§ 52 Abs. 1 Satz 3 RStV bleibt unberührt.

(3) Ein Plattformanbieter, dem nur ein Teil der zur Ver-
fügung stehenden digitalen Gesamtkapazität überlassen 
ist, unterfällt nicht den Belegungsvorgaben nach §  52b 
RStV, wenn auf der übrigen Übertragungskapazität die 
Belegungsvorgaben eingehalten werden können.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Anbieter einer Plattform ist, wer Rundfunk und ver-
gleichbare Telemedien auch von Dritten mit dem Ziel zu-
sammenfasst, diese Angebote als Gesamtangebot zu-
gänglich zu machen oder wer über die Auswahl für die 
Zusammenfassung entscheidet. Plattformanbieter ist 
nicht, wer Rundfunk oder vergleichbare Telemedien aus-
schließlich vermarktet, das heißt nicht zumindest auch 
über die Zusammenstellung des Gesamtangebotes be-
stimmt.

(2) Vergleichbare Telemedien sind Telemedien, die an die 
Allgemeinheit gerichtet sind, insbesondere audiovisuelle 
Mediendienste auf Abruf im Sinne des § 58 Abs. 3 RStV. 
Nicht erfasst vom Begriff sind solche Dienste, die nicht 
der allgemeinen Meinungsbildung dienen; §  2 Abs.  3 
Nr. 1 und 3 RStV gilt entsprechend.

(3) Benutzeroberfl ächen im Sinne von §  52c Abs.  1 
Satz  2 Nr.  3 RStV sind voreingestellte Systeme und 
Dienste, die dem Nutzer eine übergreifende Orientierung 
über die Rundfunk- und vergleichbare Telemedienange-
bote sowie deren Auswahl ermöglichen. Unter erstem 
Zugriff im Sinne von § 52c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 RStV wer-
den dabei alle Schritte des Nutzers bis zu der jeweils di-
rekten Programmwahl gesehen. Insbesondere das Aufru-
fen von Zusatzinformationen oder -funktionen fällt 
nicht mehr hierunter.

(4) Zugangsdienste im Sinne dieser Satzung sind Zu-
gangsberechtigungssysteme, Schnittstellen für Anwen-
dungsprogramme und Benutzeroberfl ächen im Sinne von 
Absatz 3.
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§ 3
Verpfl ichtete, Berechtigte

(1) Durch diese Satzung werden Plattformanbieter 
gemäß §  2 Abs.  1 sowie mit diesen verbundene Unter-
nehmen verpfl ichtet, soweit sie über die Zusammenstel-
lung eines Angebotes auf der Übertragungskapazität 
entscheiden, Zugangsdienste verwenden oder verbreiten 
oder gegenüber Herstellern digitaler Rundfunkemp-
fangsgeräte technische Vorgaben zu Zugangsdiensten 
machen. § 52a Abs. 2 RStV fi ndet entsprechende Anwen-
dung. Verpfl ichteten sind Unternehmen zuzurechnen, mit 
denen sie unmittelbar oder mittelbar durch Beteiligung 
oder in sonstiger Weise verbunden sind und die ihnen in 
entsprechender Anwendung des § 28 RStV zuzurechnen 
sind.

(2) Durch diese Satzung werden Anbieter von Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien einschließlich elektroni-
scher Programmführer berechtigt, die

1.   Zugangsdienste nachfragen, um Rundfunk oder ver-
gleichbare Telemedien anzubieten oder zu vermark-
ten, oder

2.   die als Anbieter von Rundfunk oder vergleichbaren 
Telemedien von der Darstellung in Benutzeroberfl ä-
chen im Sinne von § 2 Abs. 3 betroffen sind oder

3.   die Verbreitung über digitale Übertragungskapazitä-
ten oder Datenströme nachfragen.

§ 4
Allgemeine Anforderungen

(1) Verpfl ichtete müssen Berechtigten den Zugang zu an-
gemessenen Bedingungen in einer Weise anbieten, dass 
diese weder unmittelbar noch mittelbar bei der Verbrei-
tung oder Vermarktung ihrer Angebote unbillig behin-
dert (Chancengleichheit) und nicht gegenüber gleicharti-
gen Anbietern ohne sachlich rechtfertigenden Grund 
unterschiedlich behandelt werden (Diskriminierungs-
freiheit). Diese Grundsätze gelten im Interesse der Si-
cherung der Meinungsvielfalt nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze.

(2) Bedingungen sind in der Regel dann chancengleich, 
wenn sie im Rahmen des technisch Möglichen und wirt-
schaftlich Zumutbaren allen Berechtigten eine reale 
Chance auf Zugang zu Zugangsdiensten eröffnen. Dies 
gilt insbesondere für Rundfunk- und vergleichbare Tele-
medienangebote, die wegen ihres Beitrages zur Vielfalt 
nach § 52b Absatz 1 Nr. 1 sowie Absatz 2 Nr. 1 RStV bei 
der digitalen Übertragung zu berücksichtigen sind.

(3) Bedingungen sind in der Regel dann diskriminierend, 
wenn der Verpfl ichtete denselben Zugangsdienst einem 
Unternehmen, das ihm nach § 3 Abs. 1 Satz 3 zuzurech-
nen ist, zu anderen Bedingungen anbietet als einem an-
deren Berechtigten, es sei denn, der Verpfl ichtete weist 
hierfür einen sachlich rechtfertigenden Grund nach.

(4) Bedingungen sind in der Regel dann angemessen, 
wenn der Verpfl ichtete

1.   ein Vertragsangebot macht, das alle relevanten Punkte 
enthält,

2.   Zugangsdienste soweit möglich entbündelt und unab-
hängig vom Netzzugang anbietet,

3.   Entgelte für Zugangsdienste und die Verbreitung von 
Rundfunk und vergleichbaren Telemedien über digi-
tale Übertragungswege nach Maßgabe des § 17 anbie-
tet und

4.   keinen Einfl uss auf die inhaltliche Gestaltung der An-
gebote des Berechtigten ausübt.

ZWEITER ABSCHNITT
Verfahrensgrundsätze

§ 5 
Anzeige- und Offenlegungspfl ichten

(1) Private Anbieter, die eine Plattform mit Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien anbieten wollen, müssen 
dies mindestens einen Monat vor Inbetriebnahme der zu-
ständigen Landesmedienanstalt anzeigen (§  52 Abs.  3 

RStV). Im Rahmen der Anzeige sind gemäß § 52 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 RStV insbesondere

1.   die natürliche oder juristische Person des Plattfor-
manbieters sowie der Wohnsitz oder Sitz zu benennen,

2.   ein gesetzliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer 
Behörde für die Person des Plattformanbieters bzw. 
seiner gesetzlichen Vertreter, das bei Vorlage nicht 
älter als ein halbes Jahr ist, vorzulegen sowie

3.   bei juristischen Personen ein aktueller Handelsregis-
terauszug sowie der Gesellschaftsvertrag vorzulegen.

Darüber hinaus sind gemäß § 52 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 RStV

1.   eine Erklärung der Person des Plattformanbieters 
bzw. seines gesetzlichen Vertreters vorzulegen, dass sie 
den Plattformbetrieb unter Beachtung der gesetzli-
chen Vorschriften und der auf dieser Grundlage erlas-
senen Verwaltungsakte durchführt (§ 52a RStV),

2.  eine Belegungsliste (§ 52b RStV),

3.   Angaben über verwendete Zugangsdienste (§  52c 
RStV) sowie

4.   eine Übersicht über Entgelte und Tarife für die Ver-
breitung von Rundfunkprogrammen und/oder ver-
gleichbaren Telemedien (§ 52d RStV) sowie

5.   Angaben über das geografi sche Verbreitungsgebiet der 
Plattform

vorzulegen.

(2) Die Belegungsliste nach Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und § 52b 
Abs. 4 Satz 2 RStV muss den Programmnamen, das Pro-
grammformat, die Adresse des Programmanbieters sowie 
die lizenzierende Institution bezeichnen; sie hat ferner 
auf Anforderung der zuständigen Landesmedienanstalt 
Angaben zur technischen Gleichwertigkeit i. S. des § 52b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d) RStV zu enthalten. Soweit 
es bei der ZAK eine Liste der im Rahmen des §  51b 
Abs. 2 Sätze 3 und 4 RStV zur Weiterverbreitung ange-
zeigten Programme gibt, können andere Plattformbetrei-
ber, die die gleichen Programme auf ihrer Plattform wei-
terverbreiten wollen, bei ihrer Anzeige auf diese Liste 
Bezug nehmen, ohne erneut die geforderten Angaben 
und Unterlagen vorlegen zu müssen. Bei Änderung der 
Belegungen gilt die Anzeigepfl icht entsprechend.

(3) Die Anzeige eines Zugangsdienstes nach Abs.  1 
Satz 3 Nr. 3 und § 52c Abs. 2 Satz 1 RStV muss den Ver-
pfl ichteten sowie die Art des Dienstes erkennen lassen. 
Soweit Zugangsberechtigungssysteme und Schnittstellen 
für Anwendungsprogramme betroffen sind, leitet die 
 zuständige Landesmedienanstalt die Anzeige an die 
Bundesnetzagentur weiter, bei der das weitere Verfahren 
geführt wird. Sätze 1 und 2 gelten für Änderungen ent-
sprechend.

(4) Veranstalter von Fernsehprogrammen, die nicht be-
reits in Europa in rechtlich zulässiger Weise und entspre-
chend den Bestimmungen des Europäischen Überein-
kommens über das grenzüberschreitende Fernsehen 
veranstaltet werden, haben die Weiterverbreitung min-
destens einen Monat vor Beginn bei der Landesmedien-
anstalt anzuzeigen, in deren Geltungsbereich die Pro-
gramme verbreitet werden sollen. Bei bundesweit 
verbreiteten Angeboten genügt die Anzeige bei einer 
Landesmedienanstalt. Die Anzeige kann auch der Platt-
formbetreiber vornehmen (§ 51b Abs. 2 Satz 1 RStV). Die 
Anzeige muss die Nennung eines Programmverantwort-
lichen, eine Beschreibung des Programms und die Vor-
lage einer Zulassung oder eines vergleichbaren Doku-
ments in deutscher Übersetzung beinhalten. Sie muss 
Ausführungen in Bezug auf die Anforderungen des §  3 
RStV sowie über die für das Programm geltenden Ju-
gendmedienschutzanforderungen enthalten und darüber 
Auskunft geben, ob das Programm inhaltlich unverän-
dert verbreitet wird.

§ 6 
Auskunftspfl icht

(1) Auf Verlangen der zuständigen Landesmedienanstalt 
sind die Anbieter von Plattformen verpfl ichtet, alle Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die für die 
Prüfung nach § 51b, § 52, § 52a bis § 52d RStV erforder-
lich sind (§ 52e RStV).
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(2) Insbesondere kann die zuständige Landesmedienan-
stalt folgende Angaben verlangen:

1.   alle technischen Parameter, deren Kenntnis für die 
Beurteilung des Zugangs nach § 52c Abs. 1 RStV er-
forderlich ist,

2.   die geforderten Entgelte und Tarife, die ihrer Berech-
nung zugrunde liegenden Daten, sowie, soweit vor-
handen, Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass hin-
sichtlich verschiedener Zugangsdienste eine getrennte 
Rechnungsführung besteht,

3.   zwischen dem Verpfl ichteten und Berechtigten getrof-
fene Vereinbarungen, insbesondere soweit die Weiter-
verbreitung von Rundfunk oder vergleichbaren Tele-
medien betroffen ist.

(3) Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse 
einer natürlichen oder juristischen Person oder einer 
Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren Orga-
nen, ihren Bediensteten oder von ihnen beauftragten 
Dritten im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgabener-
füllung anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, 
dürfen nicht unbefugt offenbart werden. Soweit perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, fi nden die für 
die nach §  10 dieser Satzung zuständigen Landesme-
dienanstalt geltenden Datenschutzbestimmungen An-
wendung.

§ 7 
Feststellung der Anforderungen nach § 51b, 

§ 52, § 52a bis d RStV

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch die 
ZAK 

1.  auf Grundlage

 a)  einer Anzeige nach § 5,

 b)  einer Auskunft nach § 6,

 c)  einer Beschwerde nach § 8,

 d)   einer Information einer anderen Institution im 
Sinne des § 9,

 e)   einer Anzeige einer anderen Landesmedienanstalt 
oder

2.  von Amts wegen,

ob ein Plattformanbieter gegen die gesetzlichen Vor-
schriften des fünften Abschnitts des RStV verstößt.

(2) Entsprechen die angezeigte Plattform, die angezeigte 
Plattformbelegung, der angezeigte Zugangsdienst oder 
die Entgelte und Tarife diesen Anforderungen nicht oder 
verstößt ein Plattformanbieter in sonstiger Weise gegen 
die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages oder 
dieser Satzung, kann die zuständige Landesmedienan-
stalt zunächst dem Plattformanbieter Gelegenheit zur 
Nachbesserung geben. Werden die gesetzlichen Anforde-
rungen dann weiterhin nicht erfüllt, erlässt die zustän-
dige Landesmedienanstalt die nach §  52f i.V.m. §  38 
Abs.  2 RStV erforderlichen Maßnahmen. Solche Maß-
nahmen können auch einstweiliger Natur sein.

(3) Soweit Zugangsberechtigungssysteme, Schnittstellen 
für Anwendungsprogramme sowie Entgelte und Tarife 
betroffen sind, ergeht nur insoweit eine eigenständige 
Entscheidung durch die zuständige Landesmedienan-
stalt, als der zu prüfende Sachverhalt aus medienrechtli-
chen Gründen zu einer von der Bundesnetzagentur ab-
weichenden Bewertung führt.

(4) Auf Antrag des jeweiligen Anbieters stellt die ZAK 
fest, ob und in welchem Umfang ein bestimmtes Angebot 
den Bestimmungen des fünften Abschnitts des Rund-
funkstaatsvertrages sowie dieser Satzung unterfällt, be-
ziehungsweise diese beachtet.

§ 8 
Beschwerde

(1) Berechtigte i.S. des § 3 Abs. 2 können bei der zustän-
digen Landesmedienanstalt schriftlich unter Angabe und 
Erläuterung des Streitgegenstandes Beschwerde mit der 
Behauptung einlegen, ein Verpfl ichteter verletze die Be-

stimmungen nach §  51b RStV (Weiterverbreitung), §  52 
Abs. 2 und § 52a RStV (Anforderungen an Plattformen), 
nach §  52b RStV (Anforderungen an die Belegung von 
Plattformen), nach § 52c RStV (Technische Zugangsfrei-
heit) sowie nach § 52d RStV (Anforderungen an die Ent-
gelte und Tarife) oder dieser Satzung. Soweit Zugangs-
berechtigungssysteme und Schnittstellen für 
Anwendungsprogramme betroffen sind, leitet die zustän-
dige Landesmedienanstalt im Rahmen des mit der 
BNetzA verabredeten Verfahrens (Verfahrensbeschrei-
bung vom 20.04.2010) die Beschwerde an die Bundes-
netzagentur weiter, bei der das weitere Verfahren geführt 
wird.

(2) Bei der Einlegung der Beschwerde hat der Berech-
tigte darzulegen, dass er auf eine Klärung der streitigen 
Positionen mit dem Verpfl ichteten hinzuwirken versucht 
hat.

(3) Ist Beschwerde eingelegt, kann die zuständige Lan-
desmedienanstalt die Sach- und Rechtslage mit dem Ziel 
einer einvernehmlichen Regelung mit den Beteiligten er-
örtern. Kann das Einvernehmen nicht hergestellt werden 
und hält die Landesmedienanstalt die Beschwerde für 
begründet, so gibt sie dem Verpfl ichteten unter Setzung 
einer angemessenen Frist Gelegenheit, der Beschwerde 
abzuhelfen. Wird der Beschwerde nicht fristgerecht ab-
geholfen, trifft die zuständige Landesmedienanstalt nach 
Maßgabe von § 9 die erforderlichen Entscheidungen.

(4) Die Kosten einer begründeten Beschwerde trägt der 
Verpfl ichtete. Die Kosten einer unbegründeten Be-
schwerde trägt der Beschwerdeführer. Die Kosten einer 
nur teilweise begründeten Beschwerde werden verhält-
nismäßig aufgeteilt. § 155 Abs. 1 Satz 3, Absatz 2 und 4 
VwGO gilt entsprechend.

(5) Dauert der nach Absatz 3 festgestellte Rechtsverstoß 
an oder wiederholt er sich, untersagt die zuständige 
Landesmedienanstalt den Dienst oder spricht die Kündi-
gung des öffentlich-rechtlichen Vertrages aus wichtigem 
Grund aus.

§ 9 

Abstimmung mit anderen Institutionen

(1) Über die Rechtmäßigkeit von Zugangsberechtigungs-
systemen (§  52c Abs.  1  S.  2 Nr.  1 RStV), Schnittstellen 
für Anwendungsprogramme (§  52c Abs.  1  S.  2 Nr.  2 
RStV) und die Ausgestaltung von Entgelten (§ 52d RStV) 
entscheidet die zuständige Landesmedienanstalten im 
Benehmen mit der Bundesnetzagentur (§  52e Abs.  2 
RStV). Entscheidungen des Bundeskartellamts und der 
Bundesnetzagentur sind bei der Prüfung durch die zu-
ständige Landesmedienanstalt zu berücksichtigen.

(2) Für Zugangsberechtigungssysteme und Schnittstel-
len für Anwendungsprogramme gelten die vorstehenden 
Verfahrensbestimmungen nach Maßgabe der zwischen 
den Landesmedienanstalten und der Bundesnetzagentur 
vereinbarten Eckpunkte für das gemeinsame Verfahren 
nach § 49 Abs. 3; § 50 Abs. 4 und § 51 Abs. 3 TKG zur 
Zugangsoffenheit von Anwendungsprogrammierschnitt-
stellen und Zugangsberechtigungssystemen, wie sie im 
Amtsblatt der Bundesnetzagentur und auf der Internet-
seite der ALM veröffentlicht sind.

(3) Bei der Überprüfung der Einhaltung der allgemeinen 
Gesetze bezieht die zuständige Landesmedienanstalt 
auch Aspekte des Datenschutzes ein. Insoweit berück-
sichtigt sie maßgeblich die Einschätzung der nach dem 
jeweiligen Landesrecht für Datenschutz zuständigen 
Stelle.

§ 10 

Örtlich zuständige Landesmedienanstalt

(1) Örtlich zuständig für Amtshandlungen nach dieser 
Satzung ist in den Fällen

1.   der Zuweisung von Übertragungskapazitäten für 
bundesweite Versorgungsbedarfe und deren Rück-
nahme oder Widerruf nach § 51a,

2.  der Anzeige des Plattformbetriebs nach § 52 RStV,
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unbeschadet § 12 Abs. 2 Satz 4 die Landesmedienanstalt, 
bei der der entsprechende Antrag oder die Anzeige ein-
geht.

Sind nach Satz  1 mehrere Landesmedienanstalten zu-
ständig, entscheidet die Landesmedienanstalt, die zuerst 
mit der Sache befasst worden ist.

(2) Örtlich zuständig für Amtshandlungen nach dieser 
Satzung ist in den Fällen

1.   der Aufsicht über Plattformen nach § 51b Abs. 1 und 
2 sowie §§ 52a bis f,

2.   der Rücknahme oder des Widerrufs der Zuweisung 
von Übertragungskapazitäten für bundesweite Versor-
gungsbedarfe nach § 38 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2 
RStV

die Landesmedienanstalt, die die Zuweisung vorgenom-
men oder die Anzeige entgegengenommen hat.

(3) Im Übrigen bestimmen die Landesmedienanstalten 
die örtlich zuständige Anstalt.

(4) Die Zuständigkeit der jeweils zulassenden oder in 
sonstiger Weise betroffenen Landesmedienanstalt für 
Feststellungen nach § 52b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c) 
RStV, auch in Verbindung mit §  52b Abs.  1 Nr.  1 
Buchst. d) RStV, bleibt unberührt.

§ 11
ZAK, GVK

(1) Für die im Rahmen dieser Satzung zu erfüllenden 
Aufgaben dient die Kommission für Zulassung und Auf-
sicht (ZAK) der zuständigen Landesmedienanstalt als 
Organ (§  35 Abs.  2, §  36 Abs.  2 RStV i.V.m. der Ge-
schäfts- und Verfahrensordnung der ZAK – GVO ZAK). 
Die zuständige Landesmedienanstalt leitet Anzeigen 
(§  5) und Beschwerden (§  8) unverzüglich über die Ge-
meinsame Geschäftsstelle an die ZAK weiter. Die ZAK 
führt die Verfahren bis zur Entscheidungsreife und über-
nimmt gegebenenfalls die Abstimmung mit anderen Ins-
titutionen im Sinne des § 9.

(2) Die ZAK fasst in der Regel innerhalb von drei Mona-
ten nach Vorliegen aller für die Entscheidung notwendi-
gen Unterlagen einen Beschluss und teilt diesen samt der 
Begründung und Festsetzung einer Umsetzungsfrist der 
zuständigen Landesmedienanstalt mit (§ 35 Abs. 9 RStV).

(3) Absätze 1 und 2 gelten für die Gremienvorsitzenden-
konferenz (GVK) und deren Entscheidungen im Rahmen 
der Zuständigkeit der GVK nach § 36 Abs. 3 Satz 1 RStV 
entsprechend.

§ 11a
Transparenz

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) in-
formiert auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft 
der Landesmedienanstalten (ALM)

1.   über Name und Anschrift der Unternehmen, die je-
denfalls unter den Anwendungsbereich dieser Sat-
zung fallen,

2.   unter Beachtung von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen an Verfahren Beteiligter über Maßnahmen nach 
§ 7.

DRITTER ABSCHNITT
Zuweisung drahtloser Übertragungskapazitäten

§ 12 
Grundsatz

(1) Für bundesweite Versorgungsbedarfe können draht-
lose Übertragungskapazitäten an private Rundfunkver-
anstalter, Anbieter vergleichbarer Telemedien oder Platt-
formanbieter zugewiesen werden (§  51a Abs.  1 RStV). 
Ein bundesweiter Versorgungsbedarf setzt die telekom-
munikationsrechtliche Anmeldung aller Länder bei der 
Bundesnetzagentur und die Zuordnung entsprechender 
Übertragungskapazitäten durch die Ministerpräsidenten 
der Länder an die Landesmedienanstalten (§  51 Abs.  2 
und 4 RStV) voraus.

(2) Das Zuweisungsverfahren wird von der ZAK geführt 
(§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 RStV). Es wird durch eine ge-
meinsame Ausschreibung aller Landesmedienanstalten, 
die die Stellungnahme der GVK berücksichtigt, eingelei-
tet. Die Ausschreibung wird nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Regelungen und auf der Internetseite der 
ALM veröffentlicht. In der Ausschreibung wird auch die 
örtlich zuständige Landesmedienanstalt bestimmt.

In der Ausschreibung kann auch bestimmt werden, ob 
die ausgeschriebenen Übertragungskapazitäten nur für 
Rundfunkveranstalter, Anbieter von Telemedien oder nur 
für Anbieter von Plattformen oder aber für einen oder 
mehrere dieser verschiedenen Anbieter zugewiesen wer-
den sollen.

Die Ausschreibung soll spätestens drei Monate nach der 
Zuordnung nach Absatz  1 veröffentlicht werden. Die 
Ausschreibungsfrist beträgt mindestens einen Monat.

(3) Der Vorsitzende der ZAK prüft die eingegangenen 
Anträge auf Vollständigkeit. Er beurteilt auch, ob die 
formellen und materiellen Zuweisungsvoraussetzungen 
der Anträge gegeben sind. Die ZAK stellt das Vorliegen 
der Zuweisungsvoraussetzungen durch Beschluss fest.

(4) Die förmliche Zuweisung der Übertragungskapazitä-
ten an den Zuweisungsempfänger erfolgt durch die ört-
lich zuständige Landesmedienanstalt. Diese ist an die 
Entscheidung der ZAK (§ 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 RStV) 
und der GVK (§ 36 Abs. 3 Satz 1, 1. Alt. RStV) gebunden. 
§ 11 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Teilzuweisungen sind möglich.

§ 13 
Auswahlverfahren

(1) Kann nicht allen Anträgen von Rundfunkveranstal-
tern, Anbietern von vergleichbaren Telemedien und 
Plattformbetreibern auf Zuweisung der ausgeschriebe-
nen Übertragungskapazitäten entsprochen werden oder 
soll die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität oder 
Teile davon mehreren Antragstellern zugewiesen werden, 
wirkt der Vorsitzende der ZAK auf eine Verständigung 
zwischen den Antragstellern hin (§  51a Abs.  3 Satz  1 
RStV). Er kann hierzu eine angemessene Frist bestim-
men.

(2) Im Falle einer Verständigung legt die ZAK diese ihrer 
Entscheidung zugrunde, wenn nach den vorgelegten Un-
terlagen erwartet werden kann, dass die Vielfalt der Mei-
nungen und Angebote angemessen zum Ausdruck kommt 
(§ 51a Abs. 3 Satz 2 RStV).

(3) Ist eine Verständigung innerhalb der vom Vorsitzen-
den der ZAK bestimmten Frist nicht zu erzielen oder 
entspricht die Verständigung nicht der mit der Aus-
schreibung geforderten Meinungs- und Angebotsvielfalt, 
weist auf Empfehlung der ZAK die GVK (§  36 Abs.  3 
Satz 1, 1. Alt. RStV) über die zuständige Landesmedien-
anstalt die Übertragungskapazität dem Antragsteller zu, 
der am ehesten erwarten lässt, dass sein Angebot die 
Kriterien des § 51a Abs. 4 RStV erfüllt.

VIERTER ABSCHNITT
Besondere Plattform- und Zugangsregelungen

§ 14 
Zugang zu technischen Plattformen nach § 52c Abs. 1 

Nr. 1 und 2 RStV

(1) Für Zugangsberechtigungssysteme (Conditional Ac-
cess Systeme – CAS), gilt nach Maßgabe des § 4:

1.   allen Rundfunkveranstaltern und Anbietern ver-
gleichbarer Telemedien sind die Nutzung der benötig-
ten technischen Dienste zur Nutzung dieser Systeme 
zu ermöglichen sowie die dafür erforderlichen Aus-
künfte zu chancengleichen, angemessenen und nicht-
diskriminierenden Bedingungen zu erteilen;

2.   soweit auch eine Abrechnung gegenüber dem Endnut-
zer erfolgt, ist diesem vor Abschluss eines entgelt-
pfl ichtigen Vertrages eine Entgeltliste auszuhändigen;

3.   über diese Tätigkeit als Anbieter dieser Systeme ist 
getrennt Rechnung zu führen.
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(2) Dritten, die ein berechtigtes Interesse geltend ma-
chen, sind auf angemessene, chancengleiche und nicht-
diskriminierende Weise und gegen angemessene Vergü-
tung alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die es 
diesen ermöglichen, sämtliche durch die Schnittstellen 
für Anwendungsprogramme unterstützten Dienste voll 
funktionsfähig anzubieten.

§ 15 
Zugang zu Benutzeroberfl ächen nach § 52c 

Abs. 1 Nr. 3 RStV

(1) Der chancengleiche und diskriminierungsfreie Zu-
gang der Rundfunk- und vergleichbaren Telemedienan-
gebote einschließlich elektronischer Programmführer, 
deren chancengleiche und diskriminierungsfreie Auf-
fi ndbarkeit sowie die freie Programmwahl durch den 
 Zuschauer sind in Benutzeroberfl ächen nach § 2 Abs.  3 
sicherzustellen. Alle verfügbaren Angebote sind anzuzei-
gen und hinsichtlich der Anzeige nach Maßgabe des § 4 
gleich zu behandeln. Auch die Sortierung innerhalb der 
oder den verfügbaren Listen muss diesen Gesichtspunk-
ten entsprechen.

(2) Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit sind 
in der Regel dann gewährleistet, wenn

1.   nebeneinander mehrere Listen mit verschiedenen Sor-
tierkriterien, die ihrerseits nicht diskriminierend sind, 
angeboten werden,

2.   der Nutzer die Möglichkeit hat, die Reihenfolge der 
Angebote in der Liste zu verändern oder eine eigene 
Favoritenliste anzulegen und

3.   eine Favoritenliste ohne Voreinstellungen angeboten 
wird.

Eine Diskriminierung besteht insbesondere dann, wenn 
der Plattformanbieter von seinen eigenen Sortierkrite-
rien abweicht. Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung 
der Sortierkriterien bleibt unberührt.

(3) Wer Benutzeroberfl ächen verwendet oder verbreitet 
hat im Rahmen des technisch Möglichen dem Empfänger 
die Nutzung anderer Benutzeroberfl ächen zu ermögli-
chen.

(4) Im Rahmen des technisch Möglichen sind Benutzer-
oberfl ächen grundsätzlich so auszustatten, dass der Nut-
zer jedes Programm unmittelbar einschalten und aus 
dem Programm unmittelbar in die Benutzeroberfl äche 
zurückwechseln kann.

(5) Auf das öffentlich-rechtliche und private Program-
mangebot muss gleichgewichtig hingewiesen werden. 
Dies schließt den Hinweis auf andere Dienste nicht aus.

(6) Service-Informationen im Datenstrom sollen so er-
stellt werden, dass sie von jedermann verwendet werden 
können, der Anwendungen für Dekoder herstellen will. 
Diese Verpfl ichtung ist jedenfalls dann erfüllt, wenn für 
die Erstellung einheitlich normierte europäische Stan-
dards, wie z. B. der DVB-SI-Standard genutzt werden.

(7) Die Landesmedienanstalten überprüfen über die 
ZAK die vorstehenden Anforderungen für Benutzerober-
fl ächen regelmäßig. Die betroffenen Kreise sind hierbei 
einzubeziehen.

§ 16 
Bündelung und Vermarktung

Insbesondere wenn der Plattformanbieter eigene oder 
ihm nach § 3 Abs. 1 Satz 3 zurechenbare Programmbou-
quets vermarktet, sind entsprechende Angebote Dritter 
bei der Belegung nach § 52b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RStV zu 
berücksichtigen. § 52b Abs. 4 Satz 2 RStV gilt entspre-
chend. Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch 
die ZAK, ob der Betreiber einer Plattform in diesen Fäl-
len verpfl ichtet werden kann, konkurrierende Angebote 
Dritter über seine Plattform zu verbreiten.

§ 17 
Ausgestaltung von Entgelten und Tarifen nach 

§ 52d RStV

(1) Durch die Ausgestaltung von Entgelten und Tarifen 
darf die Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren 

Telemedien nicht unbillig behindert und innerhalb eines 
gleichartigen Anbieterkreises dürfen Entgelte nicht un-
terschiedlich festgesetzt werden, ohne dass aufgrund 
konkreter Umstände oder besonderer Dienstleistungen 
hierfür ein sachlich rechtfertigender Grund besteht. Der 
sachlich rechtfertigende Grund muss vor dem Leitziel 
der Sicherung der Meinungsvielfalt Bestand haben. Ein-
zelne Veranstalter oder Veranstaltergruppen dürfen 
durch die Ausgestaltung der Entgelte und Tarife nicht 
strukturell benachteiligt werden.

(2) Für die Ausgestaltung von Entgelten für Zugangs-
dienste gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 17a
Veränderungs- und Vermarktungsverbot nach 

§ 52a Abs. 3 RStV

Der Anbieter einer Plattform darf ohne Zustimmung des 
jeweiligen Rundfunkveranstalters dessen Programme 
und vergleichbare Telemedien inhaltlich und technisch 
nicht verändern sowie einzelne Rundfunkprogramme 
oder Inhalte nicht in Programmpakete aufnehmen oder 
in anderer Weise entgeltlich oder unentgeltlich vermark-
ten.

Technische Veränderungen, die ausschließlich einer effi-
zienten Kapazitätsnutzung dienen und die Einhaltung 
des vereinbarten Qualitätsstandards nicht beeinträchti-
gen, sind zulässig.

FÜNFTER ABSCHNITT
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18 
Bericht über die Entwicklung des digitalen Zugangs, 

Evaluierung

(1) Die ZAK veröffentlicht regelmäßig Berichte über die 
Erfahrungen bei der Anwendung des fünften Abschnitts 
des RStV und dieser Satzung. Die Berichte stellen die 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen dar.

(2) Die ZAK überprüft spätestens alle drei Jahre diese 
Satzung unter besonderer Berücksichtigung

1.   der Bedeutung einzelner Plattformen oder Übertra-
gungsnetze für die öffentliche Meinungsbildung;

2.   des Einfl usses neuer Medienakteure wie z.B. Interme-
diäre auf die öffentliche Meinungsbildung;

3.   der Auffindbarkeit von Rundfunkprogrammen und 
vergleichbaren Telemedienangeboten;

4.  der Entwicklung der Netzneutralität.

Hierbei sind die Beteiligten anzuhören.

§ 19
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt in Kraft, wenn alle Landesmedienan-
stalten die Satzung nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Regelungen veröffentlicht haben. Der Vorsitzende 
der ALM gibt den Tag des Inkrafttretens auf der Inter-
netseite der ALM bekannt. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Zugangsfreiheit zu digitalen Diensten und zur 
Plattformregulierung gemäß § 53 Rundfunkstaatsvertrag 
vom 12. Dezember 2008 (GV. NRW. 2009  S.  17) außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 09.09.2016

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Jürgen  B r a u t m e i e r

– GV. NRW. 2016 S. 850
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Sechste Verordnung zur Änderung 
der Finanzamtszuständigkeitsverordnung

Vom 26. September 2016

Auf Grund des § 17 Absatz 1 und 2 Satz 3 des Finanzver-
waltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), von denen Ab-
satz 2 Satz 3 zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, 
in Verbindung mit §  1 der Delegationsverordnung FM 
vom 23. April 2013 (GV. NRW. S.  198), verordnet das 
 Finanzministerium:

Artikel 1

§  6 der Finanzamtszuständigkeitsverordnung vom 17. 
Juni 2013 (GV. NRW. S.  350), die zuletzt durch Verord-
nung vom 17. März 2016 (GV. NRW. S. 188) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 6
Liquiditätsprüfung

Für die Durchführung von Liquiditätsprüfungen sind 
abweichend von der Bezirksgliederung nach § 2 folgende 
Pool-Finanzämter zuständig:

 1.   das Finanzamt Aachen-Kreis zusätzlich für die Be-
zirke der Finanzämter

  Aachen-Stadt, Grevenbroich, Bergheim, Düren, Er-
kelenz, Geilenkirchen, Schleiden und Jülich,

 2.  das Finanzamt Viersen zusätzlich für die Bezirke der 
Finanzämter

  Dinslaken, Geldern, Kempen, Kleve, Krefeld, Moers, 
Mönchengladbach, Neuss und Wesel,

 3.   das Finanzamt Steinfurt zusätzlich für die Bezirke 
der Finanzämter

  Ahaus, Borken, Coesfeld, Ibbenbüren, Lüdinghausen, 
Münster-Außenstadt, Münster-Innenstadt und Wa-
rendorf,

 4.   das Finanzamt Detmold zusätzlich für die Bezirke 
der Finanzämter

  Bielefeld-Innenstadt, Bünde, Herford, Höxter, Lem-
go, Lübbecke, Minden, Paderborn, Warburg, Wieden-
brück, Bielefeld-Außenstadt und Gütersloh,

 5.   das Finanzamt Arnsberg zusätzlich für die Bezirke 
der Finanzämter

  Altena, Brilon, Hagen, Iserlohn, Lippstadt, Lüden-
scheid, Meschede, Beckum, Hamm und Soest,

 6.   das Finanzamt Dortmund-West zusätzlich für die 
Bezirke der Finanzämter

  Bochum-Mitte, Dortmund-Hörde, Dortmund-Unna, 
Dortmund-Ost, Gelsenkirchen, Herne, Witten, Bo-
chum-Süd, Recklinghausen und Marl,

 7.   das Finanzamt Oberhausen-Süd zusätzlich für die 
Bezirke der Finanzämter

  Duisburg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duisburg-West, 
Essen-Süd, Essen-NordOst, Mülheim an der Ruhr, 
Velbert, Oberhausen-Nord, Bottrop und Hattingen,

 8.   das Finanzamt Düsseldorf-Mitte zusätzlich für die 
Bezirke der Finanzämter

  Düsseldorf-Altstadt, Düsseldorf-Nord, Düsseldorf-
Süd, Remscheid, Solingen, Wuppertal-Barmen, Wup-
pertal-Elberfeld, Hilden, Düsseldorf-Mettmann und 
Schwelm,

 9.   das Finanzamt Bergisch Gladbach zusätzlich für die 
Bezirke der Finanzämter

  Gummersbach, Köln-Altstadt, Köln-Mitte, Köln-
Porz, Köln-Nord, Köln-Ost, Köln-Süd, Köln-West, 
Wipperfürth und Leverkusen,

10.   das Finanzamt Siegburg zusätzlich für die Bezirke 
der Finanzämter

  Bonn-Innenstadt, Bonn-Außenstadt, Euskirchen, 
Sankt Augustin, Brühl, Siegen und Olpe.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 26. September 2016

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

– GV. NRW. 2016 S. 855

17. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Köln,
Teilabschnitt Region Aachen,

auf dem Gebiet der Gemeinde Aldenhoven
Vom 20. Oktober 2016

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2016 die 17. Änderung des Regio-
nalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 
Region Aachen, auf dem Gebiet der Gemeinde Aldenho-
ven, Darstellung eines Bereiches für Aufschüttungen und 
Ablagerungen mit der Zweckbindung Abfalldeponie, 
aufgestellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln mit Bericht vom 7. Juli 2016 – Aktenzeichen: 
32/61.6.2-2.12.-17 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch das Gesetz vom 
24. Mai 2016 (GV. NRW. S. 259) geändert worden ist, an-
gezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetz Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Düren und der Gemeinde Alden-
hoven zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetz Nordrhein-Westfalen in Ver bindung mit § 12 
Absatz  5 des Raumordnungsgesetzes genannte Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Regionalplans gegenüber der Be-
zirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 20. Oktober 2016

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2016 S. 855
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18. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Köln,
Teilabschnitt Region Aachen,

auf dem Gebiet der Stadt Jülich,
der Gemeinde Niederzier und der Gemeinde Titz

Vom 20. Oktober 2016

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2016 die 18. Änderung des Regio-
nalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 
Region Aachen, auf dem Gebiet der Stadt Jülich sowie 
der Gemeinden Niederzier und Titz, Interkommunaler 
Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich „Merscher 
Höhe“ (Neudarstellung eines Bereiches für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen in der Stadt Jülich bei 
gleichzeitger Rücknahme von Allgemeinen Siedlungsbe-
reichen und Bereichen für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen in der Stadt Jülich und der Gemeinde Nie-
derzier sowie Rücknahme von Allgemeinen Siedlungsbe-
reich in der Gemeinde Titz), aufgestellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln mit Bericht vom 7. Juli 2016 – Aktenzeichen: 
32/61.6.2-2.12.-17 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch das Gesetz vom 24. 
Mai 2016 (GV. NRW. S. 259) geändert worden ist, ange-
zeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetz Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Düren, der Stadt Jülich, der Ge-
meinde Niederzier und der Gemeinde Titz zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetz Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 12 
Absatz  5 des Raumordnungsgesetzes genannte Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Regionalplans gegenüber der Be-
zirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den  20. Oktober 2016

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2016 S. 856
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Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Festsetzung 

von Zulassungszahlen und die Vergabe 
von Studienplätzen in höheren Fachsemestern 

an den Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

zum Studienjahr 2016/2017
Vom 24. Oktober 2016

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und Absatz 2 des Hochschul-
zulassungsgesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. 
S. 710), von denen Absatz 2 durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ratifi zierung des Staatsvertrages über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzu-
lassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. 
NRW. S. 710), verordnet das Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung:

Artikel 1

Die Anlagen 2 und 4 der Verordnung über die Festset-
zung von Zulassungs-zahlen und die Vergabe von Studi-
enplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 
2016/2017 vom 26. August 2016 (GV. NRW. S. 684) wer-
den wie folgt geändert:

1.   In der Anlage 2 wird nach „International Business 
Studies (IBS) (8 Semester), Ba (FH)“ für die FH D das 
folgende Angebot eingefügt:

International 
Management

Ba 
(FH)

3.               49                          

5.               41                          

7.               35                          

2.   In der Anlage 4 wird nach „International Business 
Studies (IBS) (8 Semester), Ba (FH)“ für die FH D das 
folgende Angebot eingefügt:

International 
Management

Ba 
(FH)

2.               54                          

4.               45                          

6.               38                          

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2016 
in Kraft.

Düsseldorf, den 24. Oktober 2016

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2016 S. 857
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Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal 

Am 1. Oktober 2016 wurde der kostenpfl ich tige Teil des 
elektronischen Angebotes „recht.nrw.de“ zur kosten-
freien Nutzung freigeschaltet.

Alle Nutzerinnen und Nutzer haben freien Zugriff auf 
die Historischen Sammlungen (Gesetze und Erlasse), auf 
alle Gesetzblätter ab 1946 und alle Minis terialblätter ab 
1949 und die Möglichkeit der Volltext- und der Stich-
tagssuche. Abonnentinnen und Abonnenten des kosten-
pfl ichtigen Angebots, die in den letzten zwölf Monaten 
Einzahlungen geleistet haben, werden die aus diesen 
Einzahlungen resultierenden Guthaben über 1 Euro zum 
Jahresende erstattet. 

Guthaben, die aus Einzahlungen stammen, die älter als 
zwölf Monate sind, können gemäß der Einverständnis-
erklärung bei Errichtung eines Guthabenkontos nicht 
erstattet werden.

– GV. NRW. 2016 S. 858


